
Ablaufschema 
zur Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes oder 
einer jugendlichen Person werden wahrgenommen

Ersteinschätzung wird vorgenommen:
 

Gefährdungseinschätzung mit mindestens 
einer, besser zwei weiteren Fachkräften unter 

Einbeziehung des Beobachtungsbogens 
(siehe Vorlage)  

Bei Bedarf:

Einbeziehen der 
zuständigen Instanz²
(z.B. Fachberater*in, 

Einrichtungsleitung usw.)

Verpflichtend:

Wenn nicht bereits 
erfolgt: 

Einbeziehen der 
zuständigen Instanz2 

und Fachaufsicht3  

Der Verdacht konnte konkretisiert werden: 

Gefährdungseinschätzung mit einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft und 

Erarbeitung weiterer Handlungsschritte

Erneut:
Gefährdungsein-

schätzung durch fall-
führende Fachkraft 
und ggf. insoweit

erfahrenen Fachkraft

Es konnten 
keine Maßnahmen
vereinbart werden

Es sind weitere Maßnahmen zu treffen:

→ Gespräch mit Personensorgeberechtigten1/ 
 Kind/jugendlicher Person unter Berücksich-
 tigung des Kindeswohls 
→  Auf Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken

Achtung:  Ausgenommen Gefahr für das Kindes-
 wohl  (z.B. sexualisierte Gewalt)

Anhaltspunkte bestehen weiterhin:

→ Gespräch mit Personensorgeberechtigten1

→ Eigenständige Kontaktaufnahme zum ASD   
 ermöglichen

Bei fehlender Mitwirkung: 
Personensorgeberechtigte1  informieren über 
notwendige Mitteilung an den ASD

Mitteilung
an den ASD

Erneute Anhaltspunkte 
werden bekannt

Es bestehen
Unsicherheiten

Keine Gefährdung
bzw. Gefahr konnte 
abgewandt werden
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Es konnten konkrete
Maßnahmen mit den

Personensorgebe-
rechtigten1

vereinbart werden

oder

Maßnahmen waren 
nicht ausreichend/ 

konnten nicht 
umgesetzt werden 

1  Gemeint sind sämtliche Sorgerechtsregeln  - so bspw. auch die Rechtsform per Gerichtsbeschluss aufgrund von speziellen Eingriffsnormen wie Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Hinweis: In Einzelfällen können auch weitere Bezugspersonen gemeint  
 sein (z.B. Lebensgefährt*innen).
² Gemeint sind die jeweils zuständigen nächsten Ansprechpersonen. Je nach Art der Institution können dies zum Beispiel die Einrichtungsleitung, die Gruppenleitung, die Bereichsleitung, die pädagogische Leitung, 
  die Koordinator*innen im Offenen Ganztag/ OGS-Leitung, die Schulleitung, die fallführende Ansprechperson beim Träger oder die Fachberater*in sein. 
³ Die jeweilige zuständige Fachaufsicht ist durch den Träger geregelt und durch die fallführende Fachkraft abzuklären.


